Anzeige einer Veranstaltung nach

Art. 19 LStVG

 FORMCHECKBOX 
 
Anzeige einer öffentlichen Veranstaltung nach Art. 19 Abs. 1 

Bayerisches Landesstraf- und Verordnungsgesetzes (LStVG)

 FORMCHECKBOX 
 
Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zur Veranstaltung einer 

öffentlichen Vergnügung nach Art. 19 Abs. 3 LStVG

1. Veranstalter/in:

	Name, Vornamen:



	Firma/Verein:



	Anschrift:



	Telefon:




2. Veranstaltungsart:

	Art (z. B. Tanz-, Musikveranstaltung, Popkonzert, motorsportliche Veranstaltung):



	Musikrichtung und Gruppenname:



	Meldung GEMA         FORMCHECKBOX 
 ja                    FORMCHECKBOX 
 nein


3. Veranstaltungsort:

	Name der Gaststätte/Vergnügungsstätte:



	Anschrift:




4. Räume und Betriebsräume

    die genutzt werden

	 FORMCHECKBOX 
 Nebenzimmer mit        m2

	 FORMCHECKBOX 
 Saal                mit        m2

	 FORMCHECKBOX 
 Sonstiges (genaue Bezeichnung)                                                       mit             m2

	Aufstellung eines Zeltes geplant?              FORMCHECKBOX 
 ja                  FORMCHECKBOX 
 nein


...
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5. Zahl der zugelassen Besucher: ___________________________ 

6. Datum der Veranstaltung: _______________________________


ggf. Ausweichtermin:    _______________________________

7. Zeitraum der Veranstaltung:

    
Beginn: _____________________     Ende:    _____________________

8. Sicherheitsdienst:

	Name und verantwortliche Person des Sicherheitsdienstes:



	Anschrift:



	Telefonnummer:




Eingesetzte Mitglieder des Sicherheitsdienstes:

	Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift



	Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift



	Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift



	Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift



	Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift



	Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift



	Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift



	Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift



	Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift



	Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift




Die eingesetzten Mitglieder des Sicherheitsdienstes sind mindestens zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung schriftlich der Gemeindeverwaltung mitzuteilen. Eventuell eintretende Änderungen der personellen Besetzung sind unverzüglich anzuzeigen.

...
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9. Barbetrieb

	 FORMCHECKBOX 
 ja                     FORMCHECKBOX 
 nein


10. Verantwortliche Personen:


Bei jeder Veranstaltung müssen mindestens zwei Verantwortliche ständig über

Handy erreichbar sein.

	1. Verantwortlicher:
	Handy-Nummer:



	2. Verantwortlicher:


	Handy-Nummer:


11. Jugendschutzbeauftragter


Bei jeder Veranstaltung ist mindestens ein/eine volljährige/r Jugendschutzbeauf-

tragte Person zu benennen, die für die Einhaltung der Auflagen zuständig ist 

und während der gesamten Dauer der Veranstaltung nüchtern sein muss.

	Name, Anschrift, Erreichbarkeit:




____________________________

_____________________________

                Ort, Datum




         Unterschrift
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Hinweise zum Antrag auf Gestattung gem. § 12 GastG

01. Die Anzeige muss mindestens zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung bei der Gemeinde Adlkofen vorgelegt werden. Dies ist erforderlich, um die Anhörung bzw. die Unterrichtung der zuständigen Fachbehörden sicherzustellen. Zu spät einge-gangene Anträge werden nicht genehmigt.

02. Jedem Antrag ist ein Nachweis beizulegen, mit welchen Maßnahmen die Gesetze des Jugendschutzes eingehalten werden und wie für die Veranstaltung geworben wird (Plakatentwurf)

03. Bei allen Veranstaltungen ist ein volljähriger Jugendschutzbeauftragter zu benennen, der für die Erfüllung und Einhaltung der Auflagen zuständig ist und der während der gesamten Dauer der Veranstaltung nüchtern sein muss.

04.  Werden Getränke und Speisen abgegeben, ist ein Antrag auf Erlaubnis zum Betrieb einer vorübergehenden Gaststättenerlaubnis erforderlich.

05. Bei Veranstaltungen mit Zelten ab 75 m2 muss das Zeltbuch mindestens zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung dem Landratsamt Landshut, Bauamt,  vorge-legt werden.

06. Bei Veranstaltungen in Hallen müssen diese vom zuständigen Kreisbrandinspektor abgenommen werden.

07. Bei Veranstaltungen auf öffentlichen Verkehrsflächen (z. B. Festumzügen) ist, unabhängig von der gaststättenrechtlichen Gestattung, ein Antrag auf Erlaubnis für die Durchführung einer Veranstaltung auf öffentlichen Verkehrsflächen zu bean-tragen (verkehrsrechtliche Anordnung)

08. Bei einem Barbetrieb ist die Bar abzugrenzen. Es ist sicherzustellen, dass nur Personen ab 18 Jahren Zugang gewährt wird. Außerdem dürfen keine brannt-weinhaltigen Getränke den Barbereich verlassen, damit eine Weitergabe an Jugend-liche verhindert wird. Ist die Bar nicht abgetrennt, ist der Zugang zur Veranstaltung erst ab 18 Jahren gestattet.

09. Bei Veranstaltungen mit einem Barbetrieb ist ein Sicherheitsdienst bereitzustellen, mindestens ein Mitglied davon muss weiblich sein. Die dabei eingesetzten Mitglieder müssen der Gemeindeverwaltung mindestens zwei Wochen vor Beginn der Veran-staltung mitgeteilt werden.

010. Bei einem Barbetrieb sind neben Mineralwasser mindestens zwei attraktive Saft(mix)- oder Limonadengetränke anzubieten, die bei gleicher Menge billiger sind als alkoholische Getränke. 

011. Ein Barbetrieb bzw. Ausschank von branntweinhaltigen Getränken wird nur von 20:00 Uhr bis längstens 2:00 Uhr genehmigt.

012. Das Landratsamt Landshut bietet eine „Saftbahr“ an, die ausgeliehen werden kann.

013. Die Ausgabe von branntweinhaltigen Freigetränken, vergünstigte Angebote für be-stimmte alkoholische Getränke, Spiele oder andere Animationen, die den Alkohol-genuss fördern können, sind untersagt.

014. Den Belangen des Jugendschutzes ist besonders Rechnung zu tragen.

Bei Rückfragen steht Ihnen Frau Ammer unter der Telefonnummer 9 29 – 14 oder per E-Mail unter katrin.ammer@adlkofen.de gerne zur Verfügung. 

